
SONDERAUSGABEN

Sonderausgaben im praktischen Überblick 

Bei Sonderausgaben handelt es sich grundsätzlich um Aufwendungen, die nicht mit der Erzielung

von Einkünften zusammenhängen, sondern der privaten Lebensführung zuzuordnen sind. Prinzipiell

sind Sonderausgaben immer in jenem Veranlagungsjahr zu berücksichtigen, in dem sie bezahlt wer‐

den.

Sonderausgaben sind u. a. Beiträge für eine freiwillige Weiterversicherung einschließlich des

Nachkaufs von Versicherungszeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung.

Ausgaben für Wohnraumschaffung und Versicherungen können seit 2016 nicht mehr abgesetzt wer‐

den, sie zählen zu den sogenannten Topfsonderausgaben. Bei bestehenden Verträgen bleibt der

Sonderausgabenabzug noch fünf Jahre (letztmalig für das Jahr 2020) erhalten.

1. RENTEN UND DAUERNDE LASTEN

Renten und dauernde Lasten können nur dann Sonderausgaben sein, wenn sie nicht bereits als

Betriebsausgabe (betriebliche Einkunftsarten) oder als Werbungskosten (außerbetriebliche Ein‐

kunftsarten) berücksichtigt wurden. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass die Rente auf‐

grund besonderer Verpflichtungsgründe geleistet wird.

Handelt es sich um Renten, welche Gegenleistungen für die Übertragung von Wirtschaftsgütern

sind, so sind sie nur in jener Höhe Sonderausgaben, als die Summe der gezahlten Beträge den Bar‐

wert der Rentenverpflichtung übersteigt. Die Berechnung des Barwerts der Rentenverpflichtung

wird nach finanz- bzw. versicherungsmathematischen Grundsätzen vorgenommen.

Für Renten, die aus Anlass der Übertragung eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunternehmeran‐

teil vereinbart werden, gelten besondere Bestimmungen.

Ebenso Sonderausgaben sind u. a. Beiträge für eine freiwillige Weiterversicherung einschließlich

des Nachkaufs von Versicherungszeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung.

2. BEITRÄGE ZU VERSICHERUNGEN

Achtung: Ab 1.1.2016 können keine neuen Aufwendungen mehr berücksichtigt werden. Altverträge

sind noch fünf Jahre lang gültig. Ein Sonderausgabenabzug ist letztmalig für das Jahr 2020 mög‐

lich.
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Darunter fallen Versicherungsbeiträge zu im Gesetz angeführten freiwilligen Personenversicherun‐

gen:

freiwillige Kranken-, Unfall- oder Pensionsversicherung

Lebensversicherungen (nur in Form von Rentenversicherungen)

freiwillige Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und Sterbekassen

Pensionskassen

Nicht als Sonderausgabe abzugsfähig sind die Beiträge, die im Rahmen der gesetzlichen Sozialver‐

sicherungspflicht anfallen. Diese Beiträge mindern bereits als Betriebsausgabe oder Werbungskos‐

ten die Steuerbemessungsgrundlage.

3. AUFWENDUNGEN FÜR WOHNRAUMSCHAFFUNG UND -SANIERUNG

Achtung: Nur dann, wenn mit der Bauausführung vor 1.1.2016 begonnen worden ist bzw. der der Zah‐

lung zugrundeliegende Vertrag vor dem 1.1.2016 abgeschlossen worden ist. Altverträge sind noch

fünf Jahre lang gültig. Bei bestehenden Verträgen ist ein Sonderausgabenabzug letztmalig für das

Jahr 2020möglich.

Stehen Aufwendungen unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Schaffung oder

Sanierung von Wohnraum, sind sie unter bestimmten Voraussetzungen bis zur Veranlagunge 2020

abzugsfähig.

4. AUTOMATISCHE BERÜCKSICHTIGUNG VON SONDERAUSGABEN

Bestimmte Zahlungen für Sonderausgaben getätigt werden, werden automatisch für die Steuerer‐

klärung erfasst.

WELCHE SONDERAUSGABEN BETRIFFT DAS IM WESENTLICHEN?

verpflichtende Kirchenbeiträge bzw. Beiträge an Religionsgesellschaften

Spenden an begünstigte Spendenempfänger und Feuerwehren (keine Spenden, die als Betriebsausgaben

berücksichtigt werden)

Beiträge für freiwillige Weiterversicherungen, Nachkauf von Versicherungszeiten in der gesetzlichen

Pensionsversicherung und vergleichbare Beiträge an Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen der

Kammern der selbständig Erwerbstätigen.

Alle empfangenden Organisationen müssen eine feste örtliche Einrichtung im Inland haben. Zahlun‐

gen an bestimmte vergleichbare ausländische Organisation, die bisher abzugsfähig waren, bleiben

das auch weiterhin, aber sie werden nicht automatisch erfasst.  Nicht automatisch übermittelt wer‐

den z. B. auch Steuerberatungskosten, Rentenzahlungen, Beiträge zur Wohnraumschaffung und -

sanierung und Versicherungen (die letzten beiden sind ohnedies nur mehr eingeschränkt absetz‐

bar).



WAS MUSS DER ZAHLER BEACHTEN?

Soll eine entsprechende Zahlung als Sonderausgabe berücksichtigt werden, muss bei der Zahlung

Vor-/Zuname und das Geburtsdatum exakt so angegeben werden, wie dies am Meldezettel ersicht‐

lich ist, da für die Finanz sonst keine Zuordnung der Sonderausgaben zur Steuererklärung möglich

ist. Sogenannte „Spendenerlagscheine“ stellen strukturierte Eingabefelder für die Identifikations‐

daten zur Verfügung.

Achtung: Wenn diese Daten nicht bekannt gegeben werden, kann die Zahlung grundsätzlich nicht

als Sonderausgabe berücksichtigt werden. Es ist auch nicht möglich den Betrag bei der Steuerer‐

klärung einzugeben. 

BETRIEBLICHE SPENDEN

Bei betrieblichen Spenden sind die Identifikationsdaten (Name, Geburtsdatum) der Spendenorgani‐

sation nicht bekannt zu geben. Die Spende wird dann auch nicht automatisch als Sonderausgabe

berücksichtigt. Betriebliche Spenden sind wie bisher in der Steuererklärung als Betriebsausgaben

anzugeben, ein allfälliger Überschreitungsbetrag als Sonderausgabe.

KIRCHENBEITRÄGE

Ausgaben für Kirchenbeiträgen aber auch z. B. Zahlungen für die freiwillige Weiterversicherung und

dem Nachkauf von Versicherungszeiten können auch abgesetzt werden, wenn diese für den

(Ehe-)Partner oder für die Kinder des Steuerpflichtigen geleistet werden. Die Kirche kann diese

Möglichkeit jedoch nicht für den Steuerpflichtigen bei der Übermittlung berücksichtigen. Eine von

der Übermittlung abweichende Zuordnung kann in der Steuererklärung beantragt werden (neues

Formular).

ÜBERPRÜFUNG UND FEHLERBEHEBUNG

In FinanzOnline wird der Zahler überprüfen können, ob und in welcher Höhe Zahlungen zu Sonder‐

ausgaben übermittelt wurden. Wenn eine Organisation eine Zahlung erhalten hat, aber keine oder

falsche Beträge an die Finanzverwaltung übermittelt, muss der Zahler die Organisation kontaktie‐

ren, damit der Fehler behoben wird. Nur wenn die betreffende Organisation trotzdem keine Korrek‐

tur vornimmt, kann die Sonderausgabe beim Finanzamt geltend gemacht werden.

5. KIRCHENBEITRAG

Hierbei handelt es sich um Beiträge an gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaf‐

ten. Die steuerliche Abzugsfähigkeit des Kirchenbeitrags ist begrenzt mit einem Höchstbetrag von

€ 400,00 jährlich. Höhere Beiträge können steuerlich nicht berücksichtigt werden.

Der Kirchenbeitrag muss obligatorisch sein. Die Kirche kann ihren Sitz auch im EU/EWR-Raum

haben sie muss aber in Österreich anerkannt sein.



6. STEUERBERATUNGSKOSTEN

Steuerberatungskosten, die an berufsrechtlich befugte Personen geleistet werden, sind Sonder‐

ausgaben, wenn sie nicht bereits als Betriebsausgabe oder Werbungskosten berücksichtigt wur‐

den.

7. SPENDEN

Spenden sind als Sonderausgaben nur in folgenden Fällen abzugsfähig:

Begünstigt sind u. a. Spenden an bestimmte Organisationen, die:

Forschungsaufgaben durchführen oder

auf wissenschaftlicher oder künstlerischer Basis Lehraufgaben für Erwachsene übernehmen (z. B. Uni‐

versitäten) oder

ausdrücklich im Gesetz genannt sind, wie 

 oder

Aufgaben der Feuerpolizei, der örtlichen Gefahrenpolizei und des Katastrophenschutzes erfüllen; solche

Organisationen sind: Freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände.

Daneben sind auch Spenden abzugsfähig, die an bestimmte Organisationen geleistet werden, aber

nur wenn diese Organisation in die Liste der begünstigten Spendenempfänger des Bundesministe‐

riums für Finanzen eingetragen ist. Darunter fallen Spenden an Organisationen

die sich einsetzen bzw. Spenden sammeln für 

mildtätige Zwecke

Entwicklungs- und Katastrophenhilfe

den Schutz der Umwelt, Natur- oder Artenvielfalt

bestimmte Tierheime

zwecks Durchführung von allgemein zugänglichen künstlerischen Tätigkeiten, die der österreichischen

Kunst und Kultur dienen, sowie der allgemein zugänglichen Präsentation von Kunstwerken. Die Körper‐

schaft muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen (wie z. B. der Erhalt von bestimmten Förderungen).

Die Spenden dürfen zusammen mit den Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 10 % des sich

nach Verlustausgleich ergebenden Gesamtbetrags der Einkünfte des aktuellen Jahres nicht über‐

die Österreichische Nationalbibliothek,

bestimmte Museen,

das Bundesdenkmalamt,

bestimmte Organisationen, deren ausschließlicher Zweck die Förderung des Behindertensports ist,

die internationale Anti-Korruptions-Akademie,

die Diplomatische Akademie und vergleichbare Einrichtungen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU

(oder einem Staat mit umfassender Amtshilfe),

bestimmte Einrichtungen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Staat, mit dem eine

umfassende Amtshilfe besteht, wenn sie mit den in lt. a bis c genannten Organisationen vergleichbar

sind und der Förderung, Erhaltung, Vermittlung und Dokumentation von Kunst und Kultur in Öster‐

reich dienen.

https://service.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/show_mast.asp


schreiten. Wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte in den Veranlagungen 2020 oder 2021 niedriger ist

als im Jahr 2019, gilt die höhere Grenze aus 2019.

Nicht abzugsfähig sind echte Mitgliedsbeiträge, Beiträge, die über den Mitgliedsbeitrag hinaus frei‐

willig entrichtet werden jedoch schon.

Spenden sind grundsätzlich nur mehr als Sonderausgaben abzusetzen, wenn dem Empfänger der

Vor- und Zuname und der Geburtstag des Spenders bekannt gegeben werden und von der

empfangenden Organisation eine Datenübermittlung an die Finanz erfolgt. Der Spender kann die

Übermittlung der Daten auch verweigern, in diesem Fall ist die Zahlung nicht als Sonderausgabe

abzuziehen. Der Spendenempfänger ist verpflichtet, die Daten über FinanzOnline an die Abga‐

benbehörden zu übermitteln. Kommt er dieser Verpflichtung nicht gänzlich nach, wird er vom

Finanzamt dazu aufgefordert. Der Bescheid für die Anerkennung als spendenbegünstigte Körper‐

schaft kann widerrufen werden und die Spendenorganisation wird von der Liste gestrichen, wenn

der Empfänger auch in weiterer Folge seiner Verpflichtung nicht nachkommt.

Spenden, die vor dem 1.1.2017 getätigt wurden, müssen auf Verlangen der Abgabenbehörde

nachgewiesen werden, es gilt die allgemeine 7-jährige Aufbewahrungsfrist. Für Spenden nach dem

1.1.2017 gilt das Gesagte nur insofern der Spendenempfänger keine feste örtliche Einrichtung im

Inland unterhält.

Zuwendungen zwecks ertragsbringender Vermögensausstattung an eine gemeinnützige privat‐

rechtliche Stiftung (oder an eine vergleichbare Vermögensmasse) oder Zuwendungen an die Innova‐

tionsstiftung für Bildung können unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch abzugsfähig sein.

8. VERLUSTABZUG

Der Verlustabzug (Verlustvortrag) stellt im Unterschied zu den übrigen Sonderausgaben keine "Aus‐

gabe", sondern eine periodenübergreifende Ergänzung der Gewinnermittlung dar.

Er ist auf Verluste aus betrieblichen Einkunftsarten (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Ein‐

künfte aus selbständiger Arbeit, Einkünfte aus Gewerbebetrieb) beschränkt. Voraussetzung für die

Abzugs- und Vortragsfähigkeit des Verlustes ist eine ordnungsgemäße Buchführung.

Sie können zeitlich unbegrenzt vorgetragen werden (auch bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern seit

2016).

Verluste aus Vorjahren können bis zur Höhe der Einkünfte des laufenden Jahres verrechnet werden

(seit der Veranlagung für das Jahr 2014). In den Jahren davor war der Verlustabzug eingeschränkt

durch eine Verrechnungs- und Vortragsgrenze von 75 % des Gesamtbetrags der Einkünfte. Die 75-

%-Regelung gilt weiterhin für Kapitalgesellschaften. Sie müssen somit zumindest ein Viertel des

Gewinnes versteuern.

9. HÖCHSTBETRAGSBESCHRÄNKUNG

Sonderausgaben können hinsichtlich der Höchstbetragsbeschränkung in folgende Gruppen einge‐

teilt werden.



SONDERAUSGABEN OHNE HÖCHSTBETRAG

Steuerberatungskosten sowie die Beiträge für eine freiwillige Weiterversicherung einschließlich

des Nachkaufs von Versicherungszeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung, können des Pau‐

schales und ohne Berücksichtigung des Höchstbetrages geltend gemacht werden.

SONDERAUSGABEN MIT JEWEILS EIGENEM HÖCHSTBETRAG

Dazu zählen die Kirchenbeiträge, Spenden und der Verlustabzug:

Kirchenbeiträge können jährlich maximal in Höhe von € 400,00 als Sonderausgabe Berücksichtigung fin‐

den.

Spenden an begünstigte Empfänger sind im Ausmaß von höchstens 10 % der Einkünfte des aktuellen

Jahres berücksichtigungsfähig. Wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte in den Veranlagungen 2020 oder

2021 niedriger ist als im Jahr 2019, gilt die höhere Grenze aus 2019. Für Zuwendungen zwecks ertragsbrin‐

gender Vermögensausstattung an eine gemeinnützige privatrechtliche Stiftung (oder an eine vergleich‐

bare Vermögensmasse) oder Zuwendungen an die Innovationsstiftung für Bildung gelten eigene Bestim‐

mungen.

Verluste aus Vorjahren sind unter den oben angeführten Voraussetzungen abzugsfähig.

BIS 2020: TOPFSONDERAUSGABEN

Dazu zählen die oben unter Punkt 2 und 3 angeführte Sonderausgaben. Für diese besteht ein jährli‐

cher Höchstbetrag von € 2.920,00. Dieser Höchstbetrag erhöht sich um weitere € 2.920,00, wenn

dem Steuerpflichtigen der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht. Ausgaben, die

den Höchstbetrag übersteigen, können nicht berücksichtigt werden.

Weiters erhöht sich der Höchstbetrag um € 2.920,00, wenn dem Steuerpflichtigen kein Alleinver‐

diener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, er aber mehr als sechs Monate im Kalenderjahr

verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt und

der (Ehe-)Partner Einkünfte von höchstens € 6.000,00 jährlich erzielt.

Ausgaben bis zur Höhe des Höchstbetrages werden geviertelt. Steuerwirksam ist somit höchstens

ein Viertel der zu berücksichtigenden Beträge, also entweder ein Viertel der tatsächlich aufge‐

wendeten Beträge oder bei Übersteigen des Höchstbetrages ein Viertel des Höchstbetrages.

Bei Steuerpflichtigen, deren Gesamtbetrag der Einkünfte mehr als € 36.400,00/Jahr beträgt, wird

das Sonderausgabenviertel gleichmäßig in solchem Ausmaß gekürzt, dass bei einem Gesamtbetrag

der Einkünfte von € 60.000,00 nur mehr der Sonderausgabenpauschalbetrag von € 60,00 als Son‐

derausgaben absetzbar ist.

Topfsonderausgaben können letztmalig bei der Veranlagung 2020 steuerlich berücksichtigt werden.

Stand: 8. April 2021

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit

der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen

haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.



MIT DIESEM QR-CODE GELANGEN SIE SCHNELL UND EINFACH AUF DIESE SEITE

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smart‐

phone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten

Bereich auf unserer Homepage.
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